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(Vorbereitende Rechtsakte) 

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIALAUSSCHUSS 

466. PLENARTAGUNG AM 19., 20. UND 21. OKTOBER 2010 

Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Geänderten Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der 
Schutzbestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 
Absatz 2 des Vertrags im Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der 
Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um 

diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten“ 

(kodifizierter Text) 

KOM(2010) 388 endg. — 2008/0173 (COD) 

(2011/C 51/06) 

Das Europäische Parlament beschloss am 9. September 2010, den Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschuss gemäß Artikel 50 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe g sowie Artikel 304 AEUV um Stellung
nahme zu folgender Vorlage zu ersuchen: 

„Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Schutz
bestimmungen, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 Absatz 2 des Vertrages im 
Interesse der Gesellschafter sowie Dritter für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie für die Erhaltung und Änderung 
ihres Kapitals vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten“ 

KOM(2010) 388 endg. — 2008/0173 (COD). 

Da der Ausschuss dem Inhalt des Vorschlags vollkommen zustimmt und keine Bemerkungen dazu vor
zubringen hat, beschloss er auf seiner 466. Plenartagung am 21. Oktober 2010 mit 123 Ja-Stimmen bei 
2 Stimmenthaltungen, eine befürwortende Stellungnahme zu diesem Vorschlag abzugeben. 

Brüssel, den 21. Oktober 2010 

Der Präsident 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Staffan NILSSON
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